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§ 121 InvFG 2011 Inhalt der
Informationen für die Anteilinhaber

 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)Die Informationen gemäß § 120 haben zumindest folgende Angaben zu enthalten:

1. 1.Hintergrund und Beweggründe für die geplante Verschmelzung;

2. 2.potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anteilinhaber, einschließlich aber nicht

ausschließlich wesentlicher Unterschiede in Bezug auf Anlagepolitik und -strategie, Kosten, erwartetes

Ergebnis, periodische Berichte, etwaige Verwässerung der Performance und gegebenenfalls eine eindeutige

Warnung an die Anleger, dass ihre steuerliche Behandlung im Zuge der Verschmelzung Änderungen

unterworfen sein kann;

3. 3.spezifische Rechte der Anteilinhaber in Bezug auf die geplante Verschmelzung, einschließlich aber nicht

ausschließlich des Rechts auf zusätzliche Informationen, des Rechts, auf Anfrage eine Kopie des Berichts des

unabhängigen Abschlussprüfers oder der Verwahrstelle zu erhalten, des Rechts, gemäß § 123 die kostenlose

Rücknahme oder Auszahlung oder gegebenenfalls Umwandlung ihrer Anteile zu verlangen, und der Frist für

die Wahrnehmung dieses Rechts, wobei folgende Angaben beinhaltet sein müssen:

1. a)Angaben zum Umgang mit den angefallenen Erträgen des betreffenden OGAW,

2. b)einen Hinweis darauf, wie der in § 119 Abs. 3 genannte Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

erhalten werden kann,

4. 4.maßgebliche Verfahrensaspekte, insbesondere Einzelheiten jeder geplanten Aussetzung des Anteilhandels

mit dem Ziel, eine effiziente Durchführung der Verschmelzung zu ermöglichen, und Angabe des Zeitpunktes

des Wirksamwerdens der Verschmelzung gemäß § 125 (geplanter effektiver Verschmelzungstermin);

5. 5.Kopie des in § 134 Abs. 1 genannten Kundeninformationsdokuments des übernehmenden OGAW.

2. (2)Die Informationen gemäß § 120 für die Anteilinhaber des übertragenden OGAW haben weiters zu enthalten:

1. 1.Einzelheiten zu Unterschieden hinsichtlich der Rechte von Anteilinhabern des übertragenden OGAW vor

und nach Wirksamwerden der vorgeschlagenen Verschmelzung;

2. 2.wenn die Kundeninformationsdokumente des übertragenden OGAW und des übernehmenden OGAW

synthetische Risiko- und Ertragsindikatoren in unterschiedlichen Kategorien aufweisen oder in der

begleitenden erläuternden Beschreibung unterschiedliche wesentliche Risiken beschrieben werden, einen

Vergleich dieser Unterschiede;

3. 3.einen Vergleich sämtlicher Kosten, Gebühren und Aufwendungen beider OGAW auf der Grundlage der in

den jeweiligen Kundeninformationsdokumenten genannten Beträge;

4. 4.wenn der übertragende OGAW eine performanceabhängige Gebühr erhebt, eine Erläuterung der

Erhebung dieser Gebühr bis Wirksamwerden der Verschmelzung;

5. 5.wenn der übernehmende OGAW eine performanceabhängige Gebühr erhebt, eine Erläuterung der

Erhebung dieser Gebühr unter Gewährleistung einer fairen Behandlung der Anteilinhaber, die vorher

Anteile des übertragenden OGAW hielten;
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6. 6.wenn dem übertragenden oder übernehmenden OGAW oder deren Anteilinhabern gemäß § 124 Kosten

im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung angelastet werden dürfen,

die Einzelheiten der Allokation dieser Kosten;

7. 7.eine Erklärung, ob die Verwaltungsgesellschaft des übertragenden OGAW beabsichtigt, vor

Wirksamwerden der Verschmelzung eine Neugewichtung des Portfolios vorzunehmen;

8. 8.sofern im Verschmelzungsplan eine Barzahlung gemäß § 3 Abs. 2 Z 15 lit. a oder b vorgesehen ist, Angaben

zur vorgeschlagenen Zahlung, einschließlich Angaben zu Zeitpunkt und Modalitäten der Barzahlung an die

Anteilinhaber des übertragenden OGAW;

9. 9.Angabe des Zeitraums, während dessen die Anteilinhaber im übertragenden OGAW noch Aufträge für die

Zeichnung und Auszahlung von Anteilen erteilen können;

10. 10.Angabe des Zeitraums, während dessen Anteilinhaber, die ihre gemäß § 123 gewährten Rechte nicht

innerhalb der einschlägigen Frist wahrnehmen, ihre Rechte als Anteilinhaber des übernehmenden OGAW

wahrnehmen können.

3. (3)Die Informationen gemäß § 120 für die Anteilinhaber des übernehmenden OGAW haben weiters eine Erklärung

zu enthalten, in der mitgeteilt wird, ob die Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden OGAW davon ausgeht,

dass die Verschmelzung wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio des übernehmenden OGAW hat, und ob sie

beabsichtigt, vor oder nach Wirksamwerden der Verschmelzung eine Neugewichtung des Portfolios

vorzunehmen.

4. (4)Wird den Informationsunterlagen eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der vorgeschlagenen

Verschmelzung vorangestellt, muss darin auf die Abschnitte der Informationsunterlagen verwiesen werden, die

weitere Informationen enthalten.
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